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»  Mund-Nasen-Schutz für Gäste in der Gastronomie und Hotellerie entfällt, nicht aber für die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundenkontakt, soferne der Mindestabstand von einem
Meter zw ischen Personen nicht eingehalten werden kann.

»  Für die Gastronomie ist ab heute auch die Öffnung bis 1:00 Uhr möglich.
»  Die vor 15. Juni bestehende 4-Personen-Regel pro Tisch in der Gastronomie bzw. im

gastronomischen Bereich der Hotellerie wurde aufgehoben, größere Besuchergruppen pro
Tisch sind nun möglich.

»  Ab 1. Juli entfällt die max. Gästeanzahl von 100 Personen bei Hochzeiten und Begräbnissen
(Zehrung).  Die Vorgaben des Veranstaltungsparagrafen (§ 10) der VO sind dann auch für
Hochzeiten und Begräbnisse (Zehrung) gültig bzw. einzuhalten.
 

Hier gehts zu den Änderungen der LOCKERUNGSVERORDNUNG

Die gesamte aktuelle Verordnung inklusive der aktualisierten FAQs finden Sie morgen auf
www.sichere-gastfreundschaft.at.

 

    

 
» ÄNDERUNG DER

LOCKERUNGS-VO
 

    
 

 

 

 

 

 

 

» ABMELDEN
 

» E-MAILADRESSE ÄNDERN
 

» DATENSCHUTZERKLÄRUNG

» OFFENLEGUNG
 

Medieninhaber und Herausgeber
WKO Oberösterreich, Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, Hessenplatz 3, A-4020 Linz

 

 


